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Jttttttftrtfdje Kmfdjau in Iren Jiantonen.

Suit 1863.

»unbegabt. Vegüglicfe ber Kafemeubaute itt
Sfeun würben bk nbtfetgen VoffgiefeuttgSbefcfelüffe ge*
faßt, ittSbefonberc ber Regierung oon Vern bie An*
geige gemacfet, baß fte bie alte Kaferne ber ©ittwofe*
nergemeinbe abgutreten babt. ©S tritt ber Vertrag
mit Sfeun erft itt Kraft, naefebem noefe bie Ratififa*
tion ber ocrfefeiebeneti gamtliengüter für Abtretimg
eines SfeeitcS beS SanbeS erfolgt fein wirb, gür
geftftefftttig beS VauprojefteS wurbe eine Kommiffton
feegeltfenet, beftefeettb auS bett H£- dberft ©tefelftt,
Solff unb Arefeiteft ©imon. Die Anfertigung üon
Plänen wurbe, ttaefebem im Safer 1858 erfotgte Kon*
tttrSauSfefereibuttgett fein befriebigettbeS Refttttat ge*
babt, ben $$. Arefeiteften Kubli in ©taruS wnb
Vloinigffe in ©enf übertragen.

— Raefebem bie VirnbeSoerfammluttg in iferer le%-

ttn ©ffcitttg bem VtmbeSratfee bit ttotfeigett Racfe*

ttftgSfrebüe ertfeettt feat, um aud) im Saufe biefeS

Saferes gwei ©efeießfefeutett für Sufanterie attguorb*
nett, ftttb oon bem eibgen. Wilitärbepartement be*
reitS bie ttotfeigett VoffgiefetmgSmaßregeltt getroffen
worben.

Dk beiben ©efeteßfcfeulen ftttbeti uuter bem Korn*
manbo uub ber Snftruftion beS $xn. ©tabSmajor
oan Verefeem itt Vafet ftatt uub gwar:

bit erfte oom 31. Auguft bis 19. ©eptember,
©ittrücfutigstag 30. Auguft, ©ttttaffimgStag 19. @ep=

tember;
bit gweite oom 5. Oftober bis 24. Oftober, ©irt*

rüdimgStag 4. Oftober, ©ttttaffungStag 24. Oftober.
Sn biefe beibe ©efeulen follen nur Offtgiere eitt*

berufe« werbe« uub gwar je ein Offigier üon jebem
Vataiffon ober Halbbataiffott beS VtmbeSattSgttgeS,

Att ber erften ©efeule feabett Sfeeil gu uefemen je
ein Offigier ber Vatatffone 1 bis unb mit 42; att
ber gweiten ©efenle je ein Offigier ber Vataittone 43
bis unb mit 84,

Vegügliefe ber AuSwafel ber Offtgiere wirb etnpfofe*
Jen, junge unb ittteffigente Seute gu fenben, bie eine

gute ©rgiefeung genoffett feaben imb bie ttotfeigett
griffigen

t
nnb pfeoftftfeen Anlagen befreit, ©efttefee

um freiwillige Sfeeitttafeme ftnben feine Veaefetimg.

— ßur Veurtfeeifung ber Kenntniffe ber Afpirait*
ten, welefee ftefe als ©eweferfonttoleure für bie nett
gu erfteffenbett Snfattteriegewefere gemelbet feabett,

ift eine ^rüfimgSfommiffton niebergefefct, beftefeettb

aus ben $$. Oberft Sttrftemberger oon Vern,
Oberft Wüller oon Aarau unb Wajor oatt Verefeem

itt ©ranS. Die betreffenbeu Prüfungen werben ftefe

erftreden über bk Wetaffurgte ooit ©ifen unb ©tafel

tt., über bk übrigen Rofeftoffe ber ©eweferfabrifa*
tion, über baS gabrifationSoerfaferett, bit ©efeießfer*

tigfeit unb über Saffenfeimtniß überfeaupt.

— Auf Antrag beS WilitärbepartementS würbe
bie preußifefee ©efanbtfefeaft iw Vern erfuefet, bem

VunbeSratfe ©opien üon bett Sßlättett ettiefeer itt $reu=
ßett neu errlefeteter Kafemeit px oerfefeaffen.

— Die ttiebertäitbifcfee Regierung bat bem Vutt*
beSratfe eine ßttfammettftetlung ber groben unb Ver*
fuefee ber itieberlättbifefeeit ArtiUerie überfattbt.

— Der Unteriitftmftor im ©ettie, Hr. Durfeeim,
feat bit uacfegefttd)te ©tttlaffuug erfeatten.

— AtS weniger attgeuefemer Racfeflang gu ber ge*
tuttgettett ©etttratftfeiile in Sfeim ftgurirt bie dlad)-
riefet, baß ber Sraittfotbat ©teitter üott Kurgetiberg,
Weld)er einem Kanteraben, wäferenb biefer auf ber
Saefee war, gr. 20 geftofelen X)atte, friegSgericfetlicfe

gu 8 Wouatett ©efängniß unb gur Rüderftattung
beS ©eftofetenen uub gu ben Koften oerurtfeeilt Wor*
bett ift. Sit biefem glüdlicfeer Seife als ©eltenfeeit
erfdjetnettbett gaffe ftmgirte als ©roßrtefeter ber Sit*
ftigftabSmajor fpani oott ßiegler.

Segen erwiefener milberttber Umftättbe feat ber

VimbeSratfe auf Antrag beS WilitärbepartementS bie

©trafgeit um bie Hälfte gefürgt.

S5em. Die ©etttral*Wilüärfteiterfommifftoti wurbe
burd) ben RegiemugSratfe feeftefft ani ben Herren:
1) Oberft ©teitter üott Sattgetttfeat als ^räftbettt;
2) Oberftlietttettaitt ©irarb in Renan, als Vigepräft*
bent; 3) Oberftlieutenatit Amftufc in Vern; 4) Korn*
mattbattt SangtotS in Vurgborf; 5) ©roßratfe ©igrift
in ©rlacfe; 6) Aibemajor Auguft Säggi in Vern;
7) gürfpreefeer o. Vergett in Snterlafett.

Bu^ettt. Dk neue Kaferne gefet iferer Volten*
bung entgegen, ©itrige Arbeiten, bit nod) brlttgetib
ftnb, werben angeorbnet, imter Anberm bie ©rftet*
fang einer Sreppe in bit Reuß, Riüefffmug unb Ve*

fiefuttg beS HofraumeS te.

— Der ©cfearffcfeü|e Suginbüfel (ftefee leiste Um*
fefeatt), wetefeer auS religibfem ©fmpel feinen Wili*
tärbienft tfetm wollte, tmb bereits bem ©trafriefeter
featte überwiefett werben follen, ift, itm feitt btn Ve*
febrbett gegebenes Verfprecfeett, fütiftig ben Wilitär*
bienft wit anbere Vürger gu erfüllen, gu galten* gw

einem neuen SnftruftionSfttrfe eittgerütft. Wit ooffer

Vereitwiffigfeit faßte er feine AttSrüftung, gog auf
btn ©rergierptafc mit, als eS aber gum ©efeießen fam,
erftärte er (fo metbet ber „©tbgettoffe") mit ber

grbftten Rufee wieber: „iefe fefeieße triefet". SebeS ßw*
reben war fmcfetloS imb ber Refrain feiner mfeigen
Antworten war: „iefe fefeieße niefet". Run ft|t er
Wieber itt Verfeaft. ©r rftfemt bk ibm bii babin
geworbene Vefeanbltmg, erflärt aber, er muffe über
ftefe ergefeeit laffen, waS man wolle, er werbe ftdj
ttiefet bagegen fträtifeett, aber — er fefeieße ttiefet, feitt
©laufee oerbiete eS ifem.

Auf biefe wieberfeotte Seigerung ber Dienft'
pftiefeterfüffimg wurbe Suginbüfel oom Kriminalge*
riefet wegen Snfttborbittatioit git 2lA mottatliefeer ®e=

fättgtttßftrafe oemrtfeeitt.

ßu biefem Urtfeeit bemetft bie „Sugemer ßeitung":
„Unb was ift nun erreiefet? Da biefer ©trafboben
einmal betreten, muß man fonfequent fortftfereüett
ttnb btn Suginbüfel fortwäferenb gum Dienfte preffeit.
VorattSftcfetltcfe wirb er ftefe fertWäferetib weigern,
bantt feat er bie AuSftefet, fo lange er btenftpftiefetig

ift, ©träftittg gw bleiben. Ober man wiff ftd) mit
ber erften ©träfe begnügen uttb ben Suginbüfel ent*
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BundeSstadt. Bezüglich der Kasernenbaute in
Thun wurden die nöthigen Vollziehungsbeschlüsse
gefaßt, insbesondere der Regierung von Bern die
Anzeige gemacht, daß sie die alte Kaserne der

Einwohnergemeinde abzutreten habe. Es tritt der Vertrag
mit Thun erft tn Kraft, nachdem noch die Ratifikation

der verschiedenen Familiengüter für Abtretung
eines Theiles des Landes erfolgt scin wird. Kür
Feststellung des Bauprojektes wurde eine Kommission
bezeichnet, bestehend aus den HH. Oberst Stehlin,
Wolff und Architekt Simon. Die Anfertigung von
Plänen wurde, nachdem im Jahr 1858 erfolgte
Konkursausschreibungen kein befriedigendes Resultat
gehabt, den HH. Architekten Kubli in Glarus und
Blotznizky in Genf übertragen.

— Nachdem die Bundesversammlung in ihrer letzten

Sitzung dem Bundesrathe die nöthigen
Nachtragskredite ertheilt hat, um auch im Laufe dieses

Znhrcs zwei Schießschulen für Infanterie anzuordnen,

find von dem eidgen. Militärdepartement
bereits die nöthigen Vollziehungsmaßregeln getroffen
worden.

Die beiden Schießschulen finden unter dem
Kommando und der Instruktion des Hrn. Stabsmajor
van Berchem in Basel statt und zwar:

die erste vom 31. August bis 19. September,
Einrückungstag 30. August, Entlassungstag 19.
September;

die zweite vom 5. Oktober bis 24. Oktober,
Einrückungstag 4. Oktober, Entlassungstag 24. Oktober.

In diese beide Schulen sollen nur Offiziere
einberufen werden und zwar je ein Offizier von jedem
Bataillon oder Halbbataillon des Bundesauszuges.

An der ersten Schule haben Theil zu nehmen je
ein Offizier der Bataillone 1 bis und mit 42; an
der zweiten Schule je ein Offizier der Bataillone 43
bis und mit 84.

Bezüglich der Auswahl der Offiziere wird empfohlen,

junge und intelligente Leute zu senden, die eine

gute Erziehung genossen haben und die nöthigen
geistigen nnd physischen Anlagen befitzen. Gesuche

um fteiwillige Theilnahme finden keine Beachtung.

— Zur Beurtheilung der Kenntnisse der Aspiranten,

welche sich als Gewehrkontroleure für die neu
zu erstellenden Jnfanteriegewehre gemeldet haben,
ist eine Prüfungskommission niedergesetzt, bestehend

aus den HH. Oberst Wurstemberger von Bern,
Oberst Müller von Aarau und Major van Berchem
in Crans. Die betreffenden Prüfungen werden sich

erstrecken über die Metallurgie von Eisen und Stahl
zc., über die übrigen Rohstoffe der Gewehrfabrikation,

über das Fabrikationsverfahren, die Schießfertigkeit

und über Waffenkenntniß überhaupt.

— Auf Antrag des Militärdepartements wurde
die preußische Gesandtschaft in Bern ersucht, dem

Bundesrath Copien von den Plänen etlicher in Preußen

neu errichteter Kasernen zu verschaffen.

— Die niederländische Regierung hat dem
Bundesrath eine Zusammenstellung der Proben und
Versuche der niederländischen Artillerie übersandt.

— Der Unterinstruktor im Geuie, Hr. Durheim,
hat die nachgesuchte Entlassung erhalten.

Als weniger angenehmer Nachklang zu der
gelungenen Centralschule in Thun figurirt die Nachricht,

daß der Trainsoldat Steiner von Kurzenberg,
welcher einem Kameraden, während dieser auf der
Wache war, Fr. 20 gestohlen hatte, kriegsgerichtlich
zu 8 Monaten Gefängniß und zur Rückerstattung
des Gestohlenen und zu den Kosten verurthetlt worden

ist. In diesem glücklicher Weise als Seltenheit
erscheinenden Falle fungirte als Großrichter der

Justizstabsmajor Hans von Ziegler.
Wegen erwiesener mildernder Umstäude hat der

Bundesrath auf Antrag des Militärdepartements die

Straftest um die Hälfte gekürzt.

Bern. Die Central-Militärsteuerkommission wurde
durch den Regierungsrath bestellt aus den Herren:
1) Oberst Steiner von Langenthal als Präsident;
2) Oberstlieutenant Girard in Renan, als Vizepräsident;

3) Oberstlieutenant Amstutz tn Bern; 4)
Kommandant Langlois in Burgdorf; 5) Großrath Sigrist
in Erlach; 6) Aidemajor August Jäggi in Bern;
7) Fürsprecher v. Bergen in Jnterlaken.

Luzer«. Die neue Kaferne geht ihrer Vollendung

entgegen. Einige Arbeiten, die noch dringend
sind, werden angeordnet, unter Anderm die Erstellung

einer Treppe in die Reuß, Nivellirung und Be-
kiesung des Hofraumes:c.

— Der Scharfschütze Luginbühl (siehe letzte
Umschau), welcher aus religiösem Skrupel keinen

Militärdienst thun wollte, und bereits dem Strafrichter
hatte überwiesen werden sollen, ist, um sein den

Behörden gegebenes Versprechen, künftig den Militärdienst

wie andere Bürger zu erfüllen, zu halten, zu
einem neuen Jnstruktionskurse eingerückt. Mit voller
Bereitwilligkeit faßte er feine Ausrüstung, zog auf
den Exerzierplatz mit, als es aber zum Schießen kam,
erklärte er (so meldet der „Eidgenosse") mit der

größten Ruhe wieder: „ich schieße nicht". Jedes
Zureden war fruchtlos und der Refrain feiner ruhigen
Antworten war: ,>tch schieße nicht". Nun sitzt er
wieder in Verhaft. Er rühmt die ihm bis dahin
gewordene Behandlung, erklärt aber, er müsse über

fich ergehen lassen, was man wolle, er werde sich

nicht dagegen sträuben, aber — er schieße nicht, sein

Glaube verbiete es ihm.
Auf diese wiederholte Weigerung der Dienft-

pflichterfüllung wurde Luginbühl vom Kriminalgericht

wegen Insubordination zu 2/z monatlicher

Gefängnißstrafe verurtheilt.

Zu diesem Urtheil bemerkt die „Luzerner Zeitung":
„Und was ist nun erreicht? Da dieser Strafboden
einmal betreten, muß man konsequent fortschreiten

und den Luginbühl fortwährend zum Dienste pressen.

Boraussichtlich wird er sich fortwährend weigern,
dann hat er die Aussicht, so lange er dienstpflichtig
ist> Sträfling zu bleiben. Oder man will sich mit
der ersten Strafe begnügen und den Luginbühl ent-
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laffen, fo ift mau bem ©efefj ttiefet gereefet geworben I

imb feat bett ßwed ttiefet erreiefet, bann wäre beffer
AüeS unterblieben unb man b'ättt ftfeon im Anfange
auf biefe Vafen eingelenft. Diefer Vorfall ift uttferS

SiffettS ber eittgtge biefer Art; wir wollett feoffett,

er bleibe eS."

Der „©ibgettoffe" erwiebert: „SaS würbe wofel
ber Verfaffer beS fragliefeett ArtifelS bagu fagen,

Wetm itt feiner Kompagnie ber einte tmb anbere

©olbat auf ergangenen Vefefel fiefe weigern feilte,
gu marfefeireu, gu laben, gu fefeießen, überfeaupt baS

oorgefeferiebene Wanooer mügumaefeen? unb was oer*
ftefeen bk Artifet 62 unb 63 beS ©trafgefefceS für
bte eibgenbfftfcfeen Sruppen unter bem AuSbrud Si*
berfe^tiefefeü, wetm niefet Sfeatfacfeen, wie fte b«m

Suginbüfel gur Saft gelegt werben fönnten? unb waS

featte ein freifprecfeenbeS Urtfeeil in einem folcfeen gaff
für Konfequetigeit? barf ein ©ingetiter ungeftraft wt*
berfefcllefe fein, fo barf eS jeber ©ittgetne, barf eS

bafeer eine gange Kompagnie, ein gattgeS Vataiffon.
3a ber gaff wirb niefet eintreten, tmb wenn, fo
wäre baS waS gang AtibereS! Aber ber gaff fatm
eintreten, bie Wbgliefefeit ift ba, uub bann wäre,
wenn er eintreten würbe, bie ©aefee gar niefetS An*
bereS. Die ©trafloftgfeü beS gangen renitenten Va*
taiffonS wäre bie etttfaefee logifefee golge ber ©traf*
loftgfeü ber Reniteng eitteS ©ingelnen. DaS aubert

an ber ©trafbarfeit niefetS, baf} Sitgittbüfel auS an
tmb für ftefe ebleit Wotioen gefeanbett, beim nid)t
bie Wotioe werben beftraft, fonbern bie auS bettfei*
beit feetüorgefeenbeit mit Vorfafc imb im Vewußtfeitt
ber RecfetS* uub ©efe^wibrigfeit begangenen Hanb*
Itmgett ober Uttterlaffimgett."

©djtöfej. ©S gefeüfert bem l. VegirfSratfee oott ©efewog

alle Atierfetmimg, baß er bie geier beS ©efelaefetta*

geS am Worgarteti wieber angeorbnet feat, «m ba-
burefe baS Attbettfen unferer feelbenmütfeigett Väter
im Hergen beS Volles wieber anfgitfrifefeeit, wafere

Vegeifterimg für bit foftbaren Uefeerrefte ber tfeeuer

erworbenett greifeeit gu wtdtn unb unfere 3«8cnb

gttr Siebe gur Heimat uttb ebten opferwilligen Hanb*
timgett, ttaefe bem Veifpietc unferer Afenen> attgtt*
eifern.

~ „Dk AttfopfenmgSfäfeigfeit ift ber Snbegriff
aller republifanifcfeett Sttgettbett" — baS lebeitbige

Vewitßtfein ber Riefetigfeit biefeS ©afceS erfeätt benn

aud) itt allen ©efeweigerfeergen in Verbitibimg mit
geeigneten ©ebenffeften bk Sßffiefet ber Verefetung
wnferer H^benüäter wad) unb rege. Da nun aber

bie Unterwalbner abfolut für ben Helben Stttfetrteb
ein Denfmat aus ©teilt feaben wollen ober muffen,
fo regen tum bie ©efewtyger aud) tin Denfmal für
©taitffaefeer, ben erfte« ©tifter fefeweigerifefeer gm*
feeit, an. ©ine $ßrioatgefettfcfeaft feat eS fd) gur
Aufgabe gemaefet, mit affer ©itergie barauf fem gu

arbeiten, um gum ßtele gu gelattgen tmb feat bereits

ein ©peglalfottiite mit ber ttotfeigett Einleitung be*

traut nnb felbeS beauftragt, mit mbgticfefter Vefbr*

berung einer großem Verfammluttg Veriefet uitb Att*

trag gtt feinterfermgett.

Sir fonnen «ttS mit folefeer Detttmaifitcfet ttiefet

befreunben: $aut ©ure geinbe auS/afeer niefet ©ure

Helben! uub oerwenbet bie großen ©ummen gn wür*
bigeu Denfmalen, gum würbigften: ber oon ©enf
angeregten, üon ben militärifcfeett Abgeorbneteit ber

Kantone am 16. Ott. 1860 in ©empaefe beratfeenen,
feitfeer tobtgefefewiegenen Sinfeirieb=©tiftimg, wor*
über im Safergang 1860 biefer ßeitfeferift WeferereS

naefegutefen ift.
SSafellanb. OfftgierSoerein. Die auf ©onntag

ben 12. Sttli nad) $ratteln auSgeftferiebette Ver*
fammtung beS bafellattbfefeaftliefeett OfftgierSoerein
war nur fpärlid) befuefet. Den ©mnb biefer Satt*
beit wollte man ttid)t gerabe bem Wängel an 3n*
tereffe an folcfeen Verfammlimgen, fonbern mefer btm
Umftanb gufebreiben, baß ber 12. 3nli einer ber we*
nigen ©onntage war, an benen bit Vürger niefet mit
Safelen befefeäftigt waren unb eS bießmal oorgogen,
wieber einen freien ©onntag im Kreife ber 3ferigen
gitgitbriitgett.

dltbft ber ©rtebigtmg ber jäferlicfe ftefe wieberfeö^
fenben VerwaltttttgSgefefeäfte Wttrbett ttaefe jeweiliger
eitiläßticfeer DiSfufftou folgenbe Vefcfelüffe gefaßt:

1) Dit Delegirten an baS eibgen. OfftgierSfeft in
©itten follen gu einem Vefcfelüffe mitwirfen feelfen,
ber auf Vereinfacfetmg folefeer gefte abgielt, in ber

Seife, baf niefet äußerliefeer Sßomp nnb Sßraefet, fon*
bern bie Vefeattblimg militärifefeer gragen wieber pxx
Hauptfaefee werbe.

2) Den baS OfftgierSfeft in ©itten befuefeenbett

Offtgieren wirb bie ©ifenbafenfaferttare auS ber Ver*
einSfaffe oergütet.

3) Att ben feofeen Sanbratfe ift eine ßufeferift um
ettbliefeett ©rlaß beS WilitärgefefceS gu riefetett.

4) Dem Vorftanb wirb aufgegeben, Vorfcfeläge gu

bringen, wie üom Verein attS baS ©efeießwefett, na*
mentliefe baS gelbftfeüfcenwefett itt imferm Kanton tut*
terftü^t uub gefeobett werben tonnte.

5) Den Offtgieren, welcfee niefet mefer im aftioen

Dienft ftefeen, aber boefe Witgtieber beS Vereins blei*
ben motten, werben bie Vitßen für Riefeterftfeeinen an
ben Verfammlimgen erlaffen.

6) Reu aufgenommen in ben Verein werben bie

^. Artifferietiewt. ^>üglin oott Oberwil, bie 3n*
fatiterielieitt. Vrügger in Wtttteng wnb ©tofeter,

griebr., oott Sßratteln.

7) Dk ©ntlaffung feaben genommen bie Herren

Oberft Setttettegger, Hauptmann H«nbfefein unb Alt*
^oligeitieutenaitt Sfeommen.

8) Der nette Vorftanb wttrbe beftettt auS bett

$$. eibgen. ©tabSfeauptmantt ©raf oon Waifpraefe

als Sßräftbettt, Hauptmann Sagtter itt ©iffaefe atS

Vigepräftbent unb Kaffter, Ouartiermeifter Sfefeubi«

itt ©iffaefe als ©efretar.

9) Räefefter VerfammlirngSort ift ber ©aftfeof gum

©bluffet in Sieftal.

— Am 22. 3ttli begann in Sieftal unter bem

Kommanbo beS Herrn ©tabSmajor S. Wtmgtnger

ein SieberfeolimgSfiirS oon oier Referoeftfearffcfeüfcett*

Kompagnien ber Kantone Vafellanb, Vern, greiburg,
SaffiS.

ßu ©feren biefer erfte« eibgen* Sruppe«, welefee
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lassen, so ist man dem Gesetz nicht gerecht geworden!
und hat den Zweck nicht erreicht, dann wäre besser

Alles unterblieben und man hätte schon im Anfange
auf diefe Bahn eingelenkt. Dieser Vorfall ist unsers

Wissens der einzige dieser Art; wir wollen hoffen,

er bleibe es."

Der „Eidgenosse" erwiedert: „Was würde wohl
der Verfasser des fraglichen Artikels dazu fagen,

wenn in seiner Kompagnie der einte und andere

Soldat auf ergangenen Befehl sich weigern sollte,

zu marfchiren, zu laden, zu schießen, überhaupt das

vorgeschriebene Manöver mitzumachen? und was
verstehen die Artikel 62 und 63 des Strafgesetzes für
die eidgenössischen Truppen unter dem Ausdruck
Widersetzlichkeit, wenn nicht Thatsachen, wie sie dem

Luginbühl zur Last gelegt werden konnten? und was
hätte ein freisprechendes Urtheil in einem solchen Fall
sür Konsequenzen? darf ein Einzelner ungestraft
widersetzlich sein, so darf es jeder Einzelne, darf es

daher eine ganze Kompagnie, ein ganzes Bataillon.
Ja der Fall wird nicht eintreten, und wenn, so

wäre das was ganz Anderes! Aber der Fall kann

eintreten, die Möglichkeit ist da, und dann wäre,
wenn er eintreten würde, die Sache gar nichts
Anderes. Die Straflosigkeit des ganzen renitenten
Bataillons wäre die einfache logische Folge der
Straflosigkeit der Renitenz eines Einzelnen. Das ändert

an der Strafbarkeit nichts, daß Luginbühl aus an
und für sich edlen Motiven gehandelt, denn nicht
die Motive werden bestraft, sondern die aus denselben

hervorgehenden mit Vorsatz und im Bewußtsein
der Rechts- und Gesetzwidrigkeit begangenen
Handlungen oder Unterlassungen."

Schwyz. Es gebührt dem l. Bezirksrathe von Schwyz
alle Anerkennung, daß er die Feier des Schlachttages

am Morgarten wieder angeordnet hat, um
dadurch das Andenken unserer heldenmüthige« Väter
im Herzen des Volkes wieder aufzufrischen, wahre

Begeisterung für die kostbaren Uebcrreste der theuer
erworbenen Freiheit zu wecken und unsere Jugend

zur Liebe zur Heimat und edlen opferwilligen Hand

lungen, nach dem Beispiele unserer Ahnen> anzu-
eifern.

— „Die Aufopferungsfähigkeit ift der Inbegriff
aller republikanischen Tugenden" ^ das lebendige

Bewußtsein der Richtigkeit dieses Satzes erhält denn

auch in allen Schweizerherzen in Verbindung mit
geeignetm Gedenkfesten die Pflicht der Verehrung
unserer Heldenväter wach und rege. Da nun aber

die Unterwaldner absolut für den Helden Winkelried
ein Denkmal aus Stein haben wollen oder müssen,

fo regen nun die Schwyzer auch ein Denkmal für
Stanffacher, den ersten Stifter fchweizerifcher Freiheit,

an. Eine Privatgesellschaft hat es fich zur
Aufgabe gemacht, mit aller Energie darauf hin zu

arbeiten, um zum Ziele zu gelangen und hat bereits

ein Spezialkomite mit der nöthigen Einleitung
betraut und selbes beauftragt, mit möglichster

Beförderung einer größern Versammlung Bericht und

Antrag zu hinterbringen.
Wir können uns mit solcher Denkmalsucht nicht

befreunden: Haut Eure Feinde aus/aber ckckZ Eure

Helden! und verwendet die großen Summen zu
würdigen Denkmalen, zum würdigsten: der von Genf
angeregten, von den militärischen Abgeordneten der

Kantone am 16. Okt. 1860 in Sempach berathenen,
seither totgeschwiegenen Winkelried-Stiftung, worüber

im Jahrgang 1860 dieser Zeitschrift Mehreres
nachzulesen ist.

Baselland. Offiziersverein. Die auf Sonntag
den 12. Juli nach Pratteln ausgeschriebene
Versammlung des basellandschaftlichen Offiziersverein
war nur spärlich besucht. Den Grund dieser Lauheit

wollte man nicht gerade dem Mangel an
Interesse an solchen Versammlungen, sondern mehr dem

Umstand zuschreiben, daß der 12. Juli einer der
wenigen Sonntage war, an denen die Bürger nicht mit
Wahlen beschäftigt waren und es dießmal vorzogen^
wieder einen freien Sonntag im Kreise der Ihrigen
zuzubringen.

Nebst der Erledigung der jährlich stch wiederhol
lenden Verwaltungsgeschäfte wurden nach jeweiliger
einläßlicher Diskussion folgende Befchlüsse gefaßt:

1) Die Delegirten an das eidgen. Offiziersfest in
Sitten sollen zu einem Beschlusse mitwirken helfen,
der auf Vereinfachung solcher Feste abzielt, in der

Weise, daß nicht äußerlicher Pomp und Pracht,
sondern die Behandlung militärischer Fragen wieder zur
Hauptsache werde.

2) Den das Offiziersfest in Sitten besuchenden

Offizieren wird die Eisenbahnfahrttaxe aus der

Vereinskasse vergütet.

3) An den hohen Landrath ist eine Zuschrift um
endlichen Erlaß des Militärgesetzes zu richten.

4) Dem Vorstand wird aufgegeben, Vorschläge zu
bringen, wie vom Verein aus das Schießwesen,
namentlich das Feldschützenwesen in unserm Kanton
unterstützt und gehoben werden könnte.

5) Den Offizieren, welche nicht mehr im aktiven

Dienst stehen, aber doch Mitglieder des Vereins bleiben

wollen, werden die Bußen für Nichterscheinen an
den Versammlungen erlassen.

6) Neu aufgenommen in den Verein werden die

HH. Artillerielieut. Hüglin von Oberwil, die Zn-
fanterielieut. Brügger in Muttenz und Stohler,
Friedr., von Pratteln.

7) Die Entlassung haben genommen die Herren

Oberst Leutenegger, Hauptmann Handschin und Alt-
Polizeilieutenant Thommen.

8) Der neue Vorstand wurde bestellt aus den

HH. eidgen. Stabshauptmann Graf von Maisprach

als Präsident, Hauptmann Wagner in Sissach als

Vizepräsident und Kassier, Quartiermeifter Tschudin

in Sissach als Sekretär.

9) Nächster Versammlungsort ist der Gasthof zum

Schlüssel in Liestal.

— Am 22. Juli begann in Liestal unter dem

Kommando des Herrn Stabsmajor W. Munzinger
ein Wiederholungskurs von vier Reservescharfschützen-

Kompagnien der Kantone Basellandi Bern, Freiburg,

Wallis.
Zu Ehren dieser erste« eidgen. Truppe«, welche
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bie neue Kaferne bcgogen, war biefe mit frifcfeem

©rün gefefeüdt. ßum Abfcfeieb gaben bie in Sieftal
wofenenbew Offtgiere ben Offtgieren beS KurfeS eitt

Vanfett, baS — wie niefet anberS gu erwarten —
gu aüfeitiger Vefriebigung ausfiel. Ueber bie Sei*

tung uub bie Refttltate 'beS KurfeS felbft foll ftd)
ber 3ttfpeftor, Herr Oberft 3Sler, fefer lobeitb auS*

gefproefeett feaben.

®t ©allen. Der fcfeon öfters mit ©ferett gettatmte
Sofeann ©croert oon Sol, in fpanifdfeen Dienftett,
ber unlängft gum Rang .eines Vrigabe*@encralS cr*
feobeit würbe, erfreut ftefe wieber netter AuSgeiefenung.

Die Königin ernannte ifen nämliefe gum ©ouoemeur

oon ©iubab=Robrigo, einer geftung gweiter Klaffe
an ber portugieftfefeen ©renge, unb gum ©eneral*
fommanbanten ber $roüing, eine ©menttttttg oon

niefet geringer Vebeutuug. ©ein Austritt auS bem

Regiment, wetcfeeS fünf Safere unter feinem Korn*
manbo ftanb, oemrfaefete großes Seib. Watt wollte

ifem, fo liest man in mefereren fpattifefeett Senaten,
bei Anlaß jener ©mettnuttg ttoefe ritt Abfd)iebS=Di*

ner geben, an welcfeem baS gange OfftgierSforpS
Sfeeil nefemen foffte, wetcfeeS auefe bie Koften beftrit*
ten featte; allein ba einige Sage üorfeer bie gamilie
eineS üerftotbenett WilitärS eitt fefewereS Uitglüd ge*

troffen battt, fo bat ber ©eneral bie ©feefS unb

Offtgiere beS Regiments, ben auf eine feübfcfee ©um*
me fteigenbett Vetrag für baS gefteffett gur Unter*
ftüfcwttg jener gamilie git oerwenbeit. Sttttig gerüfert

nafemen fte btn Vorfdtag an unb braefeten bem fcfeei*

benbett • Oberft ttoefe ein begeifterteS Sebefeod)! Die
barauf erfolgte Kotlefte fiel fefer reid)tidj auS.

©raufeimbett. Der graubüubttertfcfee OffigierS*
oerein bat einen erfreuücfeett ßuwacfeS erfeatteit. ©r
bilbtt befantttliefe eine ©eftion beS fefeweigerifefeen

OfftgierSoereinS; feine Wügtiebergafel beträgt jefct 93

Wann, wäferenb baS Vergeicfeniß oott 1861 bloß 67
Wann auffüfert. 3m Verfeältttiß gw wtiferer Veübl*

fertmg ift bieS eine reefet erfrewliefee Sfeatfaefee. Awefe

bit Veiträge fowofet att bett fatttotialen OfftgierSoer*
ein als an bett fefeweigerifefeen ftnb bann fofort püttft*
liefe eingegangen, wnb bit le^tem ftttb lefcter Sage
bem ©entralfotttite in ©itten nebft bem Witgtieber*
geiefeniß gugefefeidt worben. Unfer fantottale Offt*
gierSoereitt feat ftd) fomit äußerliefe wieber als Or*
gatt ber fantonaten ©eftionSoereine, ber Sofatoercine,

gegeigt, woburefe biefe mit bem fefeweigerifefeen Offt*
gierSoerein ftefe in Verbinbung fefcen. Herüber ge*

legentliefe ein WeferereS. Der bermalige in ber lt%-
ten Waioerfammltmg nettgewäfette Vorftanb ift be*

ftellt:

Herr Kommanbant H« ^b, SjMftbent;

„ VataiffonSargt @. KiliaS, Vigepräftbent;

Witgtieber:

„ Wajor W. Rifcfe,

„ Aibemajor S. Rafefeein,

„ KantonSoberft H« ©aliS.

©ttppleatiten:

„ eibgen, Oberftlieut. R. A. Planta,

„ Wajor g. Hemmi,

fl DioiftottSargt $, Verro,

— Von beit fefebtten Wärfcbett, welcfee bie auf ber

Sugienfteig beftnbliefee ©ebirgSartitterie unter bem

Kommanbo üon Oberftlieut. ©efeuttfeeß auSgefüfert,
bürfen wir oieffeiefet eine fteine Vefcfereibung auS

fompeteitter geber erwarten.

Sfeurgau. Am 9. Suti würben auf bem Artit*
leriefefeteßplafce grauenfelb ©d)ießproben mit einer

unter Seitung ber Herren Vurfe unb Artifferiefeaupt*
mann H«ffner auS ©t. ©affett angefertigten neuen

gegogenen 3=$fünber Kanone gemaefet, bie, wit uni
mitgetfeeitt worben, nametttliefe in Vegug auf Sreff*
ftefeerfeeit fefer günftige Refultate ergeben feaben. DaS

Rofer ift oon oerfeältnißmäßig großer Sänge unb auS

©ußftafel gemaefet. DaS ©efcfeüfc, welcfeeS teid)t burefe

ein SPferb gegogen werben fantt uttb bei bem @pi$*
gefefeoffe angewenbet werben, wirb oon feinten gela*
ben. Ueber baS bti biefer netten Kanone gur An*
wetibtmg gefommette ©oftem fonnen wir übrigens
feine näfeem Wittfeeilimgett maefeen.

— Herr ArtifferieofeerUeitteitant ©toffel oon Ar*
bon ift üom RegieruugSratfee gum H^nplmaun ber

ber Vatterie Rr. 20 beforbert werben.

— Die Kaferttenwlrtfefcfeaft gu graitenfetb ift an

Herrn Rubolf Vüfeter oon Affottem, gegenwärtig
^äefeter auf Sugienfteig, für gr. 3000 jäferlid)eit

^ßaefetgittS oerpaefetet worben.

Seffftt. DaS feieftge Kabettenfeft ift auf btn 22.

tmb 23. Augttft naefe Socamo attgefefct. Die Watm*
fefeaft btfttbt obligatorifcfe aus beu Sogeiftett, ©fem*

naftaftett uub beti ßeicfeituttgSfefeüleru. gür ben Hin=
wnb Hermarfcfe erfeätt ber Rabet je. 50 dent. per

Sag. DaS @d)ießen außer bem Diettft ift ftrettg
oerboten uttb wirb unter Anberm auefe mit btm Ver*

tuft eineS SagfolbS beftraft.

Saabt. Auf btm Saffenotafc gu Viere foll eiu

neues, fefer auSgebefenteS 91ologott mit Serfftätten
uub Wagagitiett, nebft einer Vatterie für 8 Sßoft*

tionSgefefeüfce aufgefüfert werben. An biefem Serie
fotleit, taut Konoeittioit mit beut eibgett. Wititärbe*

partement, 4 ©appeurfotttpagtriett (Rr. 5 unb 9 oon

Vern, 7 oon ßüriefe, 11- ooti Sefftn) uttb 200 bis

250 Refruten arbeiten. DiefeS ©appeurbataiffott —
bie ftärffte Vereinigung biefer Saffengattung, welcfee

ttoefe in ber ©efeweig ftattgefimben bat — foll uuter
bem Vefefel beS ®ettie*OberftlieutenaittS ©efeumaefeer

ftefeen. Ueberbieß fmb Uttterfeattblimgeit mit ben

eibgett. Vefebrbett im ©attge über Verlegung uub

Reubau ber Kafemett* unb ©taffgebäube, ©S fean*

bett ftefe bamttt, eilten äfettlidjett Vertrag afegufefelie*

ßeit, Wie ifett bie ©ibgettoffenfefeaft mit ber ©emeinbe
grauenfelb abgefcfeloffen feat, an welcfee fte einen

jäferti^en ßinS oott gr. 15,000 begafett. Dabuxd)

foll Viere gum erfteu Saffenplafc ber ©efeweig, ttaefe

Sfeun, erfeoben werben.

— Am 5. Suli feielt ber Kaoafferteoerein ber

weftliefeett ©efeweig in Viere unter großer Sfeeitnafeme

beS ^ublifumS feine jäferliefee Sßferbefefeau ab. Die

Konftirrenten waren alte ©olbaten ober Unterofft*

giere ber Kaüafferierefmtettfcfeule, welcfee gegenwärtig

in Viere abgefealteit wirb. ©S wttrben greife auS*

getfeeitt für bie burefe iferen Vau unb ifere Dienft*

— S8l) —
die neue Kaserne bezogen, war diese mit frischem

Grün geschückt. Zum Abschied gaben die in Liestal

wohnenden Offiziere den Offizieren des Kurses ein

Bankett, das — wie nicht anders zu erwarten —
zu allseitiger Befriediguug ausfiel. Ueber die

Leitung und die Resultate des Kurses selbst soll sich

der Inspektor, Herr Obcrst Jsler, sehr lobend

ausgesprochen haben.

St.Gallen. Derschen öfters mit Ehren genannte
Johann Servert von Wyl, in spanischen Diensten,
der unlängst zum Rang.eines Brigadc-Gencrals
crhoben wurde, erfreut sich wieder neuer Auszeichnung.
Die Königin ernannte ihn nämlich zum Gouverneur

von Ciudad-Rodrigo, einer Festung zweiter Klasse

an der portugiesischen Grenze, und zum
Generalkommandanten der Provinz, eine Ernennung von

nicht geringer Bedeutung. Sein Austritt aus dem

Regiment, welches fünf Jahre unter feinem
Kommando stand, verurfachte großes Leid. Man wollte

ihm, so liest man in mehreren spanischen Journalen,
bei Anlaß jener Ernennung noch ein Abschieds-Diner

geben, an welchem das ganze Offizierskorps
Theil nehmen sollte, welches auch die Kosten bestritten

hätte; allein da einige Tage vorher die Familie
eines verstorbenen Militärs ein schweres Unglück
getroffen hatte, so bat der General die Chefs und

Offiziere des Regiments, den auf eine hübsche Summe

steigenden Betrag für das Festessen zur
Unterstützung jener Familie zu verwenden. Innig gerührt
nahmen sie den Vorschlag an und brachten dem

scheidenden Oberst noch ein begeistertes Lebehoch! Die
darauf erfolgte Kollekte fiel sehr reichlich aus.

Graubünden. Der graubündnerische Offiziersverein

hat einen erfreulichen Zuwachs erhalten. Er
bildet bekanntlich eine Sektion des fchweizerifchen

Offiziersvereins; seine Mitgliederzahl beträgt jetzt 93

Mann, während das Verzeichniß von 1861 bloß 67

Mann aufführt. Im Verhältniß zu unserer Bevölkerung

ist dies eine recht erfreuliche Thatsache. Auch

die Beiträge sowohl an den kantonalen Offiziersverein

als an den fchweizerifchen find dann fofort pünktlich

eingegangen, und die letztern sind letzter Tage
dem Centralkomite in Sitten nebst dem Mitglieder-
zeichniß zugeschickt worden. Unser kantonale

Offiziersverein hat sich somit äußerlich wieder als Organ

der kantonalen Sekttonsvereine, der Lokalvercine,

gezeigt, wodurch diese mit dem schweizerischen

Offiziersverein sich in Verbindung setzen. Hierüber ge

legentlich ein Mehreres. Dcr dermalige in der letzten

Maiversammlung neugewählte Vorstand ist be

stellt:

Herr Kommandant H. Hold, Präsident;

„ Bataillonsarzt E. Kilias, Vizepräsident;

Mitglieder:

„ Major M. Risch,

„ Aidemajor L. Raschein,

„ Kantonsoberst H. Salis.
Suppleanten:

„ eidgen. Oberstlieut. R. A. Planta,
Major F. Hemmi,

„ Divisionsarzt P. Berry.

— Von den schönen Märschen, welche die auf der

Luziensteig befindliche Gebirgsartillerie unter dem

Kommando von Oberstlieut. Schultheß ausgeführt,
dürfen wir vielleicht eine kleine Beschreibung aus

kompetenter Feder erwarten.

Thurgau. Am 9. Juli wurden auf dem

Artillerieschießplätze Frauenfeld Schießproben mit einer

unter Leitung der Herren Bury und Artilleriehauptmann

Haffner aus St. Galle« angefertigten neuen

gezogenen 3-Pfünder Kanone gemacht, die, wie uns

mitgetheilt worden, namentlich in Bezug auf
Treffsicherhett sehr günstige Resultate ergeben haben. Das
Rohr ist von verhältnißmäßig großer Länge und aus

Gußstahl gemacht. Das Geschütz, welches leicht durch
ein Pferd gezogen werden kann und bei dem Spitz-
gefchosse angewendet werden, wird von hinten geladen.

Ueber das bet dieser neuen Kanone zur
Anwendung gekommene System können wir übrigens
keine nähern Mittheilungen machen.

— Herr Artillerieoberlieutenant Stoffel von Arbo«

ist vom Regierungsrathe zum Hauptmann der

der Batterie Nr. 20 befördert worden.

— Die Kafernenwirthfchaft zu Fraueufeld tst an

Herrn Rudolf Bühler von Affoltcrn, gegenwärtig
Pächter auf Luziensteig, für Fr. 3000 jährlichen

Pachtzins verpachtet worden.

Tessin. Das hiesige Kadettenfest ist auf den 22.

und 23. August nach Locarno angefetzt. Die Mannfchaft

besteht obligatorisch aus den Lyzeisten,

Gymnasiasten und den Zeichnungsschülern. Für den Hin-
und Hermarsch erhält der Kadet jc. 50 Cent, per

Tag. Das Schießen außer dem Dienst ist streng

verboten und wird unter Anderm auch mit dem Verlust

eines Tagsolds bestraft.

Waadt. Auf dem Waffenplatz zu Biere foll ein

neues, sehr ausgedehntes Polygon mit Werkstätten

uud Magazinen, nebst einer Batterie sür 8

Positionsgeschütze aufgeführt werden. An diesem Werke

sollen, laut Konvention mit dem eidgen.

Militärdepartement, 4 Sappeurkompagnien (Nr. 5 und 9 von

Bern, 7 von Zürich, 11- von Tessin) und 200 bis

250 Rekruten arbeiten. Dieses Sappeurbataillon —
die stärkste Vereinigung dieser Waffengattung, welche

noch in der Schweiz stattgefunden hat — soll unter
dem Befehl des Genie-Oberstlieutenants Schumacher

stehen. Ueberdieß sind Unterhandlungen mit den

eidgen. Behörden im Gange über Verlegung und

Neubau der Kasernen- und Stallgebäude. Es handelt

sich darum, einen ähnlichen Vertrag abzuschließen,

wie ihn die Eidgenossenschaft mit der Gemeinde

Frauenfeld abgeschlossen hat, an welche sie einen

jährlichen Zins voir Fr. 15,000 bezahlt. Dadurch

soll Biere zum ersten Waffenplatz der Schweiz, nach

Thun, erhoben werden.

— Am 5. Juli hielt der Kavallerieverein der

westlichen Schweiz in Biere unter großer Theilnahme
des Publikums seine jährliche Pferdeschau ab. Die
Konkurrenten waren alle Soldaten oder Unterofsiziere

der Kavallerierekrutenschule, welche gegenwärtig

in Biere abgehalten wird. Es wurden Preise

ausgetheilt für die durch ihren Bau und ihre Dienst-
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tütfetigfeit auSgegeid)ttetften Sßferbc; fobann für bie

©efefeidteftcn tmter bett Reitern, welcfee in ber ßafel
ooit füttfgig bie ©rergitieti ber VelototiSftfeule gu
$ferb uuter bem Kommanbo ber Unteroffigiere im
©eferitt, im Srab unb im ©alopp auSfüferten. Dit
Refuttate waren Danf bett eifrigen Vemüfeimgen ber

Sitftmftoren, ber Oberften oon Sinbeu uttb Ouinctet,
fefer befriebigettb, gttmal wenn berüdftefetigt wirb,
baß bie Refrutett nur fünf Socfeen im Dienfte imb
bie Sßferbe burefe btn aitftrengenben Dienft bereits
ermübet waren. Da bie Offtgiere wnb ©olbaten beS

gleicfegeüig in Viere ftattftnbeitben SieberfeolwngS*
furfeS beS SrainparfS gw biefem gefte üerfcfeiebeite

greife feeigeftewert batttn, fo ließen ftefe bie Kaoaffe*
riften ttiefet nefemen, awefe ifererfeitS bem Srain für
bie Reüfwnft wnb baS Attfefeirrett greife auSgufefcen,
welefee ebenfalls am ©efelwffe beS KonfwrfeS att bit
©olbaten oertfeeilt wnrbett, welefee barin baS Vefte
teifteten. Seiber würbe biefeS originelle geft burefe

einen Unfall getrübt, inbem ein greiburger Kaoaffe*
rift einen Hnffcfelag inS ©eftefet erfeielt, ber ifem bie

Kinnlabe gerbraefe.

Jtttsrelle.

£>a$ Snoalibenfeotel in 9>ati6.

(Darmft. Wilitär^Beitung.)

Vom 1. Sanuar 1864 tritt für baS Sitoalibettfeo*
tel ein neueS, oerbefferteS, 657 Artifel umfaffenbeS

Reglement in Kraft, welcfeeS ber Kaifer am 29.
Sunt burefe Defret beftätigt bat Der Wouiteur
üerbffeutticfete foebett bett Veriefet, beit ber KriegSmi*
ntfter Warfefeaff Ranbou über biefe Angetegenfeeit

an ben Kaifer erftattet bat, naefebem eine ©pegiat*
fommifftott tmter bem Vorftfce beS ©enatorS uub

DiüiftottSgeiteratS ©rafett be Ia Rue Alles oorfeer

wofel erwogen imb jenes Reglement entworfen battt.
„Bebon itt bett erften ßeiten ber frangoftefeett Wo*
narefeie", fagt ber Witiifter in feinem Vericfete, „gibt
ftefe ber ©ebanfe funb, ben im Kampfe oerftümmel*
tett ober im Sager ergrauteu KriegSleuteit zu $ülft
Zu fommen. Der OrganifationSgeift Karls beS ©ro*
ßen maebte ei ben Abteien unb Klbftem fbnigtiefeer

(Stiftung zur Vfft<fet, bie zu Krüppeln geworbenen
©olbaten als Satenbrüber bei ftefe aufzuuefemett.

©päter riefetete ber fe eilige Subwig bk Ouinze VittgtS
ein, wo bk erblinbenben Kreuzfaferer aufgenommen

würben; Heinriefe IV. ftiftete in bem Hanfe ber ©fea*

rü6 eferetienne ein Aft)t für üerfrüppette unb fein*

fällige Offiziere, aber biefe Anftalt batte feinen tatt*

gen Veftanb. Subwig XIII. grünbete, anf Vor*
fd)lag beS ©arbinalS Ricfeelieu, im @d)loß Vicetre
eine ©otntfeurei beS feeitigen Subwig, wo Affe, bie

nacfeweiSlicb im fbttigliefeen KriegSbienfte oerftümmelt

worben, bis an ifer SefeenSetibe oerfbftigt wttb wttter*

fealten werben füllten, ©nblicfe grünbete imb botirte
aufs reicfelicfefte Subwig XIV. bie großartige Anftalt,
um welcfee granfreiefe fo lange üom AttSlatibe feettei*
bet Worben ift, imb bereit ©lattz Rapoleon I. burefe
eine Dotation üott 6 Williottett ©infünfte fo fefer

ftelgertt fottte. Die ber 3nüalibeitftiftimg gehörigen
Rapitalten imb bie üerfefeiebenen ©infünfte, auS be*

nen biefelbe ifere Rafemttg zog, fielen 1832 an btn
©taat gurüd, uitb bit fortan auf bit Krebite ber

©efe^gebung angewiefetten AuSgabeu bilbetett alljäfer*
liefe ein feefottbereS Kapitel beS KriegSbubgetS. Sit
btn erften ßeiten battt bie Sttoalibenftiftimg, trofc
iferer großen Verfeältttiffe, ber ßafel ber Vewerber
niefet feinreiefeetib entfpreefeett fbtmeit. Wati fafe ftefe ba-
malS fefeott genbtfeigt, oietett berfelben eitte ^enftott
ober bett ttttbeftimmtett ©eituß ifereS ©olbeS gtt ge*
wäfereti. Diefe neue Art oou Remuneration befente

ftefe immer weiter auS; neben bie Ratnratüerpftegung
trat bie ©elbunterftü^uttg, uttb biefe nafemen affmä*

lig beit ©featafter eines ReefetS an. DiefeS Reefet

warb guerft auerfannt burd) baS ©efefc oom 14. De*
gember 1790, fobann burefe baS ©efefc üom 11. April
1831, beffen Sarif unter ber gegenwärtigen Regie*

gtemttg namfeafte ©rweiterttttgett erfafercit bat Diefe

©rweitemttgett, in benen baS Sanb feine ©efeutb ge*

gen bie Armee abtrug, feabett bit Sqftett beS Btaati-
fefea|eS gefteigert, waS ein ©ruttb mefer für baS

KriegSminifteriitm würbe, bie Sttüalibetioerwaltuttg
bett ©mtibfä^en weifer ©parfamfeit git untergiefeett

ttnb ben Regeln, auf bettelt bie ©ittriefetimg biefer

Anftalt berufet, eine neue Veftätigung geben gu laf*
fen." Werfwürbiger Seife bat bii auf biefen Sag
für bie Sttoalibenftiftimg teilt ©ctteralreglement be*

ftanben; eS gibt nur tint lange dttibt oon Verfü*
gnttgeit oerfefeiebenfter Art, bie gum Sfeeil einanber

atiffeebett ober außer ©ebrauefe gefommeit ftnb. Dit
©pegialfontttrifftott feat biefetben alle geprüft unb neue

©etteralregelti für baS Kommanbo, bie Verwaltung
uub Verwenbung ber goubS aufgeftefft. Diefe ftnb
eS nun, bie mit bem näcfeften Safere in Kraft treten

fotlen. Die wefentlicfeftett Veftimmimgen barin ftttb

folgenbe: Aufnafeme im Sttüalibenfeotel ftnben folefee

WilitärS, benen Alter, Vteffttren ober ©efewäcfee niefet

mefer git arbeiten geftatten. Der Uttgefebrigfeft, baf
Aufgettommene auS Saune ober Unüberlegtfeeit wie*
ber aitSgitfefeeibett unb balb barauf wieber aufgenom*
mett gu werben begeferen, wirb baS neue Reglement
fteuem. Der VerWattuugSratfe wirb gum Oberratfe
erfeeben unb bat fünftig nur mit ben wiefetigern

gragen, nameittlicfe mit ber ©tttwerfitug beS Vub*
getS gu tfeuit. ©tu Wilitär*3ntetibattt wirb fünftig
bit Seitung uub ©otttrote ber Verwaltung füferen.

Der Arcfetoar wirb fünftig niefet mefer gitgleicfe ßafel*
metfter fein; biefe ©teile wirb einem Veamtett über*

tragen, ber eine Kaution gu ftcffeit feat unb unter
ber ©ontrote beS RecfeitimgSfeofeS ftefet. Rein 3tt=
oatibe barf außerfealb beS Hotels ein ©efefeäft be*

treiben, g. V. SebenSmittet oerfaufen; boefe bleibt

ifenett unbenommen, in iferen Wußefttmbett begafelte

Arbeit gtt tfetm. Rein Snoalibe barf SebenSmittel

attS bem $otel feerauStragett, weit bamit febefeft be*

bauerliefeer Wißbrattcfe getrieben worben ift. AnS*
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tüchtigkeit ausgezeichnetsten Pferde; sodann für die

Geschicktesten unter den Reitern, welche in der Zahl
von fünfzig die Exerzitien der Pelotonsfchule zu
Pferd unter dem Kommando der Unteroffiziere im
Schritt, im Trab und im Galopp ausführten. Die
Resultate waren Dank den eifrigen Bemühungen der

Jnstruktoren, der Obersten von Linden und Quinclet,
sehr befriedigend, zumal wenn berücksichtigt wird,
daß dic Rekruten nur fünf Wochen im Dienste und
die Pferde durch den anstrengenden Dienst bereits
ermüdet waren. Da die Offiziere und Soldaten des

gleichzeitig in Biere stattfindenden Wiederholungskurses

des Trainparks zu diesem Feste verschiedene

Preise betgesteuert hatten, so ließen sich die Kavalleristen

nicht nehmen, auch ihrerseits dem Train für
die Reitkunst und das Anschirren Preise auszusetzen,
welche ebenfalls am Schlusse des Konkurses an die

Soldaten vertheilt wurden, welche darin das Beste
leisteten. Leider wurde dieses originelle Fest durch
einen Unfall getrübt, indcm ein Freiburger Kavallerist

einen Hufschlag ins Gesicht erhielt, der ihm die

Kinnlade zerbrach.

Miscelle.

DaS Jnvalidenhotel in Paris.
l^Darmst. Militär-Zeitung.)

Vom 1. Januar 1864 tritt für das Jnvalidenhotel
ein neues, verbessertes, 657 Artikel umfassendes

Reglement in Kraft, welches der Kaifer am 29.

Juni durch Dekret bestätigt hat. Der Moniteur
veröffentlichte soeben den Bericht, den der Kriegsminister

Marschall Randon über diese Angelegenheit

an den Kaiser erstattet hat, nachdem eine Spezial-
kommission unter dem Vorsitze des Senators und

Divistonsgenerals Grafen de la Rue Alles vorher
wohl erwogen und jenes Reglement entworfen hatte.

„Schon in den ersten Zeiten der französichen

Monarchie", sagt der Minister in seinem Berichte, „gibt
sich der Gedanke kund, den im Kampfe verstümmelten

oder im Lager ergrauten Kriegsleuten zu Hülfe
zu kommen. Der Organisationsgeist Karls des Großen

machte es dcn Abteien und Klöstern königlicher

Stiftung znr Pflicht, die zu Krüppeln gewordenen
Soldaten als Laienbrüder bci sich aufzunehmen.

Später richtete der heilige Ludwig die Quinze Vingts
ein, wo die erblindenden Kreuzfahrer aufgenommen

wurden; Heinrich IV. stiftete in dem Haufe der Charité

chrétienne ein Afyl für verkrüppelte und
hinfällige Offiziere, aber diese Anstalt hatte keinen langen

Bestand. Ludwig XIII. gründete, auf
Vorschlag des Cardinals Richelieu, im Schloß Bicetre
eine Comthurei des heiligen Ludwig, wo Alle, die

nachweislich im königlichen Kriegsdienste verstümmelt

worden, bis an ihr Lebensende verköstigt und unter¬

halten werden sollten. Endlich gründete und dotirte
aufs reichlichste Ludwig XIV. die großartige Anstalt,
um welche Frankreich fo lange vom Auslande beneidet

worden ist, und deren Glanz Napoleon I. durch
eine Dotation von 6 Millionen Einkünfte fo fehr
steigern follte. Die der Jnvalidenstiftung gehörigen
Kapitalien und die verschiedenen Einkünfte, aus
denen dieselbe ihre Nahrung zog, fielen 1832 an den

Staat zurück, und die fortan auf die Kredite der
Gesetzgebung angewiesenen Ausgaben bildeten alljährlich

ein besonderes Kapitel des Kriegsbudgets. In
den ersten Zeiten hatte die Jnvalidenstiftung, trotz
ihrer großen Verhältnisse, der Zahl der Bewerber
nicht hinreichend entfprechen können. Man sah sich

damals schon genöthigt, vielen derselben eine Pension
oder den unbestimmten Genuß ihres Soldes zu
gewähren. Diese neue Art von Remuneration dehnte
sich immer weiter aus; neben die Naturalverpflegung
trat die Geld Unterstützung, und diese nahmen allmälig

den Charakter eines Rechts an. Dieses Recht
ward zuerst anerkannt durch das Gesetz vom 14.

Dezember 1790, sodann durch das Gesetz vom 11. April
1831, dessen Tarif unter der gegenwärtigen Regie-
gierung namhafte Erweiterungen erfahren hat. Diese

Erweiterungen, in denen das Land seine Schuld

gegen die Armee abtrug, haben die Lgsten des Staatsschatzes

gesteigert, was ein Grund mehr für das

Kricgsministerium wurde, die Jnvalidenverwaltung
den Grundsätzen weiser Sparsamkeit zu unterziehen
und den Regeln, auf denen die Einrichtung dieser

Anstalt beruht, eine neue Bestätigung geben zu
lassen." Merkwürdiger Weise hat bis auf diesen Tag
für die Jnvalidenstiftung kein Generalreglement
bestanden; es gibt nur eine lange Reihe von
Verfügungen verschiedenster Art, die zum Theil einander

aufheben oder außer Gcbrauch gekommen sind. Die
Spezialkommission hat diefelben alle geprüft und neue

Generalregeln für das Kommando, die Verwaltung
und Verwendung der Fonds aufgestellt. Diese sind

es nun, die mit dem nächsten Jahre in Kraft treten

sollen. Die wesentlichsten Bestimmungen darin sind

folgende: Aufnahme im Jnvalidenhotel finden folche

Militärs, denen Alter, Blcssuren oder Schwäche nicht

mehr zu arbeiten gestatten. Der Ungehörigkeit, daß

Aufgenommene aus Laune oder Unüberlegtheit wieder

auszuscheiden und bald darauf wieder aufgenommen

zu werden begehren, wird das neue Reglement
steuern. Der Verwaltungsrath wird zum Oberrath
erhoben und hat künftig nur mit den wichtigern
Fragen, namentlich mit der Entwerfuug des Budgets

zu thun. Ein Militär-Intendant wird künftig
die Leitung und Contrôle der Verwaltung führen.
Der Archivar wird künftig nicht mehr zugleich
Zahlmeister sein; diese Stelle wird einem Beamten

übertragen, der eine Kaution zu stellen hat und unter
der Contrôle des Rechnungshofes steht. Kein
Invalide darf außerhalb des Hotels ein Geschäft

betreiben, z. B. Lebensmittel verkaufen; doch bleibt

ihnen unbenommen, in ihren Mußestunden bezahlte

Arbeit zu thun. Kein Invalide darf Lebensmittel

aus dem Hotel heraustragen, weil damit höchst

bedauerlicher Mißbrauch getrieben worden ist. Aus-
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